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§ 148 MinroG
 MinroG - Mineralrohstoffgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Stimmt der Grundeigentümer der Benützung seines Grundstückes oder eines Teiles von diesem gegen eine

angemessene Entschädigung zu, kommt es jedoch über diese zu keiner Einigung mit dem Bergbauberechtigten,

so kann jeder der Beteiligten bei der Behörde die Festsetzung dieser Entschädigung begehren. Der § 149 Abs. 6

gilt sinngemäß.

2. (2)Bestehen an einem dem Bergbauberechtigten gehörenden Grundstück oder an einem Teil eines solchen

dingliche Rechte, die der Ausübung der im § 2 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten auf diesem Grundstück

entgegenstehen, und verzichtet der dinglich Berechtigte gegen eine angemessene Entschädigung auf die

Geltendmachung dieser Rechte, einigt er sich jedoch über die Entschädigung nicht mit dem Bergbauberechtigten,

so kann jeder der Beteiligten bei der Behörde die Festsetzung der Entschädigung begehren. Der § 149 Abs. 6 gilt

sinngemäß.
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